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Auswertung derUmfrage zum "Baum-ab-Gesetz"

Ausgang sl a g e

Am 1 9. Oktober 201 0 ist in Sachsen
das „Gesetz zur Vereinfachung des

Landesumweltrechts“, gemeinhin als
„Baum-ab-Gesetz“ bezeichnet, in Kraft
getreten.

Im Kern werden durch die Gesetzesän-
derung folgende Fragen neu geregelt:

Die Mögl ichkeit für Kommunen, Baum-
schutzsatzungen auf ihren Gemeinde-
gebieten (durch Erklärung zum
„geschützten Landschaftsbestandteil“)
zu erlassen, wurde wie folgt einge-
schränkt:

1 . Einzelne Baumarten (Pappel , Weide,
Birke, Obst- und Nadelbäume) verl ie-
ren generel l einen Schutz-status.

2. Bäume unter einem Meter Stamm-
umfang in einem Meter Höhe auf
bebauten Grundstücken ver-l ieren
ebenfal ls generel l einen Schutzstatus

3. Bäume in Kleingärten oder an
Deichanlagen dürfen nicht von
Baumschutzsatzungen geschützt
werde.

4. Bäume und Baumarten, die nicht
unter 1 ., 2. oder 3. fal len, könnten
zwar weiterhin unter den Schutz ei-
ner Baumschutzsatzung fal len, a l ler-
dings wurde die Genehmigungsfrist
für Fäl lungen auf drei Wochen ver-
kürzt. Danach darf auch ohne Vorl ie-
gen einer Genehmigung gefäl l t
werden (sogenannte „Genehmi-
gungsfiktion“). Es dürfen zudem kei-
ne Gebühren für das Genehmigungs-
verfahren mehr erhoben werden.

W o vorher eine rechtssichere Aus-
kunft für wenige Euro durch das

zuständige Amt zu bekommen war,
stehen die baumfäl lenden Bürgerinnen
und Bürger nun häufig mit einem Bein
in der Ordnungswid-rigkeit, wenn sie
gegen – überwiegend in der Nicht-
Fachwelt unbekannte – Artenschutzbe-
lange (bspw. Baumhöhlen) verstoßen
oder auch in der Brutzeit Bäume fäl len.



Umfrage

Der BUND Sachsen e.V. hat im No-
vember 201 3 die 55 größten sowie

weitere 1 8 ausgewählte sächsische
Kommunen1 angeschrieben und um
Auskünfte gemäß Sächsischem Um-
weltinformationsgesetz (SächsUIG) in
Bezug auf die Auswirkung des o. g.
Gesetzes gebeten.

Folgende Fragen wurden an die Kom-
munen gerichtet:

1 . Wie viele Genehmigungsverfahren zur
Fäl lungen durch Gesetz oder kom-
munale Baum- bzw. Gehölzschutz-
satzung geschützter Bäume wurden
seit 2008 in Ihrem Stadt-/Gemeinde-
gebiet pro Jahr durchgeführt? Wie
viele Auflagen zu Ersatzpflanzungen
bzw. Ausgleichsmaßnahmen wurden
erteil t? Welche Baumarten, Alters-
gruppen und Wohnlagen sind be-
sonders betroffen? Welche und wie
viele Verstöße gegen Natur- und Ar-
tenschutzgesetze oder kommunale
Baum- bzw. Gehölzschutzsatzung
wurden erfasst?2

2. Liegen Ihnen sonstige Erfassungen
und Informationen über die Auswir-
kungen des Gesetzes zur Vereinfa-
chung des Landesumweltrechts vor,
z.B.: Wie viele nicht mehr geschützte
Gehölze wurden im Stadt-/Gemein-
degebiet seit Inkrafttreten des Geset-
zes schätzungsweise genehmigungs-
frei gefäl l t? Welche/wie viele seltene
und/oder geschützte Gehölze wurden
aus Unkenntnis der Gesetzeslage zer-
stört?

3. Wie viele durch Gesetz oder kommu-
nale Baum- bzw. Gehölzschutzsat-
zung geschützte Gehölze konnten
seit Oktober 201 0 ohne Erteilung ei-
ner Genehmigung gefäl l t werden,
weil d ie dreiwöchige Bearbeitungsfrist
des Antrags durch die zuständige Be-
hörde nicht eingehalten wurde (sog.
Genehmigungsfiktion)?

4. Hat Ihre Stadt/Gemeinde ausreichend
Ressourcen, um die Einhaltung be-
stehender Schutzvorschriften zu ge-
währleisten?

5. Wie und mit welchen finanziel len
Mitteln hat Ihre Stadt/Gemeinde die
infolge des Gesetzes zur Vereinfa-
chung des Landesumweltrechts ein-
getretenen Baumverluste
kompensiert?

6. Wie macht sich der mit dem o.g. Ge-
setz beabsichtigte „Verwaltungs- und
Bürokratieabbau mit mehr Bürgernä-
he“ in Ihrer Verwaltung bemerkbar?

7. Wie gehen, nach Ihrer Einschätzung,
die Bürger Ihrer Stadt/Gemeinde mit
der neu gewonnenen Frei-heit zum
Gehölzschnitt um? Gibt es z.B. eine
erhöhte Bereitschaft zum freiwil l igen
Nachpflanzen?
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1Anlage 1: Liste der
angeschriebenen

Städte undGemeinden.

2Hierzu lag ein
Antwortbogen bei, der

handschriftlich
ausgefülltwerden

konnte. Siehe Anlage 2.



Ergebn i sse

Aus den Antworten der 723 sächsi-
schen Städte und Gemeinden las-

sen sich folgende Schlüsse ziehen:

1 . Die Fäl laktivitäten auf privatem
Grund unterl iegen kaum noch einer
Kontrol le. Die Behörden wissen nur
zu einem geringen Maße, ob und
welche Bäume auf Privatgrund gefäl l t
werden, Ersatzpflanzungen werden
gar nicht (weil ohne Genehmigungs-
verfahren nicht angemahnt) oder in
unzureichendem Maße geleistet. Die
Eigenpflanzungen der Gemeinden
können den Grünverlust nicht kom-
pensieren.4

2. Es ist davon auszugehen, dass ein
anhaltend hoher, mutmaßl ich noch
höherer als vor Inkrafttreten des Ge-
setzes, und dabei völ l ig unkontrol-
l ierter Grünverlust stattfindet. Denn
der Rückgang der Fäl lanträge in den
Jahren von 201 0 auf 2011 bedeutet
keineswegs, dass weniger Bäume ge-
fäl l t werden.5 Es ist zumindest davon
auszugehen, dass die Zahl der
Baumfäl lungen auf dem statistischen
Durchschnitt der Jahre vor 201 0 ver-
bleibt. Viel wahrscheinl icher aber ist,
dass die Zahl der Baumfäl lungen in
unbekanntem Ausmaß gestiegen sind,
weil es eben nicht mehr notwendig
ist, vorab ein Genehmigungsverfahren
zu durchlaufen. Zumindest lassen die
vorl iegenden Zahlen keinerlei Rück-
schlüsse über die tatsächl ichen
Baumfäl lungen zu. Die Hinweise vie-
ler Behörden lassen darauf schl ießen,
dass die Zahl der Baumfäl lungen tat-

sächl ich gestiegen sind. Sicher scheint
zu sein, dass die Ersatzpflanzungen
privater und öffentl icher Natur nicht
annähernd den Baumverlust ausglei-
chen. "Unterm Strich“ ist die Grünbi-
lanz also nicht ausgegl ichen sondern
negativ – wahrscheinl ich stehen
Baumvernichtung und Neubegrünung
sogar in einem deutl ichen – aber in
seinem Ausmaß eben absolut unbe-
kannten Missverhältnis.

3 . Die Genehmigungsfiktion spielt vor-
dergründig nach Auskunft der Kom-
munen keine Rol le. Al ler-dings
profitieren die Kommunen hierbei
von der stark gesunkenen Zahl der
Anträge insgesamt und von einem
hohen Engagement der Mitarbeiter.
Aussagen wie „Zeitdruck“ oder „En-
gagement“ machen deutl ich, dass der
Aufwand, die Fal le der Genehmi-
gungsfiktion zu verhindern (Bescheid
innerhalb von drei Wochen) nicht
unerhebl ich ist. Sonst würde nicht ein
Drittel der Gemeinden angeben, dass
die finanziel len und personel len Res-
sourcen zu gering sind.6

4. Der Zweck des Gesetzes: Bürokratie-
abbau und Bürgernähe scheinen nur
für einen Teil der Gemeinden mit der
neuen Gesetzgebung eingetreten zu
sein. Ersteres wird fast immer nur
dann auch positiv beurteil t, wenn der
zahlenmäßige Rückgang der Geneh-
migungen betrachtet wird. Mit Bl ick
auf die Verständl ichkeit des Gesetzes
herrschen teilweise deutl ich geäußer-
te Zweifel und Kritik vor. Fast immer
bewerten die Kommunen, die das

3Eine derKommunen,
Schmiedeberg, ist
inzwischen nach
Dippoldswalde einge-
meindet.
4Vgl. Frage 1, 5und7.
5Vgl. Abb. 3.
6Vgl. Frage 4.
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Gesetzeswerk als bürokratisch ein-
schätzen - weil eben nicht einheitl ich
sondern nun aus Ausnahmen und
Mögl ichkeiten bestehend - auch als
bürgerfern; weil nun ein höherer Be-
ratungsaufwand bestünde.

Das Gesetz hat mutmaßl ich die Zahl
der Baumfäl lungen erhöht, ohne

dass es darüber einen Überbl ick gäbe.
Es ist von erhebl ichen Grünverlust in
den Städten und Gemeinden auszuge-
hen, weil selbst bei stagnierender Zahl
von Baumfäl lungen die erbrachten Er-
satzpflanzungen diese bei weitem nicht
aus-gleichen.

Bürokratieabbau und Bürgernähe hat
das Gesetz insofern gebracht, dass

weniger Anträge zu bearbeiten sind.
Gleichzeitig ist jedoch der Beratungs-
aufwand der Bürger und damit die Be-
lastung der Ämter gestiegen, obwohl
eigentl ich deren Entlastung angestrebt
war. Zuletzt werden die Kommunen
nun auch finanziel l schlechter gestel l t,
weil d ie Beratungsleistungen nun „kos-
tenlos“ erbracht werden müssen und
paral lel höhere Kosten entstehen, wenn
versucht wird, mit kommunalen Mitteln
dem Baumverlust entgegenzuwirken. So
werden letztl ich die ursprüngl ichen
Kosten des Einzelnen auf die Al lge-
meinheit übergewälzt.
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Ende Januar 201 4 hatten erst 32 der
angeschriebenen 72 Kommunen

auf die Anfrage geantwortet. Daraufhin
wurden am 6. Februar 201 4 die übrigen
Kommunen erneut angeschrieben, mit
der Bitte, den bereits vorl iegenden Fra-
gebogen zu beantworten und die Ant-
worten bis 1 8. Februar 201 4 an den
BUND Sachsen zurück zu senden.

Bis zum 1 0. März 201 4 hatten noch
immer erst 47 Kommunen reagiert.

Daraufhin hat der BUND Sachsen am
1 8. März 201 4 eine Rechtsaufsichtsbe-
schwerde an die säumigen Kommunen
versandt. Dieser letzte Schritt hat dazu
geführt, dass bis zum 1 6. Mai 201 4 al le
Kommunen reagiert haben. Fünf Ge-
meinden (Auerbach, Coswig, Neu-
stadt(Sachsen), Radeburg und Werdau)
haben angegeben, über keine Baum-
schutzsatzung mehr zu verfügen und
deshalb nicht auskunftsfähig zu sein.

O schatz und Reichenbach haben
ebenfal ls keine Baumschutzsatzung

mehr, waren jedoch dennoch in der La-
ge, Auskunft zu geben. Im Gegensatz
zu Borna, Chemnitz, Crimmitschau und
Flöha, die sich nicht zu einer qual ifi-
zierten Auskunft in der Lage sahen. Die
Gemeinde Schneeberg, deren Antwort
als erste am 30. November 201 3 eintraf,
konnte ebenfal ls zunächst keine Aus-
kunft geben, weil d ie Anträge auf
Baumfäl lungen bereits archiviert gewe-
sen wären (!) und hat diese Auskunft im
Februar 201 4 nachgeholt.

D ie Gemeinde Neukirch/Lausitz ist
nur bereit, gegen Bezahlung einer

Gebühr, Auskünfte zu geben. Eilenburg
hat um Aufschub bis zum 31 . August
201 4 (!) gebeten.

Keineswegs hat die Auskunftsge-
schwindigkeit der Kommunen mit

Umfrage - Rückl a u f

Abb. 1: Rückmeldungen pro Monat, hellgrün/Monat, dunkelgrün/gesamt, (2013/2014)
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deren Größe zu tun. So haben die drei
größten Städte nach der ersten Anfrage
(Dresden), der zweiten (Leipzig) oder
erst nach der Rechtsaufsichtsbeschwerde
(Chemnitz) reagiert, während kleine
Gemeinden wie Neumark (kleinste an-
geschriebene Kommune mit 3.01 3 Ein-
wohnern) bereits im Dezember reagiert
haben.

D ie Ursache für die großen Unter-
schiede in der Bearbeitung lässt

sich leider im Rahmen der Umfrage
nicht klären. Zu vermuten wären fol-
gende Gründe:

1 . Anfragen gemäß Sächs.UIG werden in
den Kommunen mit unterschiedl icher
Priorität behandelt, wobei die
Spannweite der Priorisierung offenbar
von „wichtig, mögl ichst schnel l bear-
beiten“ bis „unwichtig, eine Bearbei-
tung ist nicht notwendig“ reicht.

2. Wenn die schleppende Bearbeitung
nicht an einer Missachtung des
SächsUIG l iegt, wäre zu vermu-ten,
dass das Thema Baumschutz in vielen
Kommunen auf geringes Interesse
stößt. Wenn dies auch in vielen
Kommunen zutreffen mag, so gibt es
andere Kommunen, die sich aus-
drückl ich für die späte Beantwortung
der Anfrage entschuldigen und dies z.
B. auf die geringe personel le (Unter-
)Besetzung bzw. den generel l hohen
Arbeitsdruck schieben.

3. Letzteres wird ausgesprochen häufig
beklagt, so dass in den meisten Fäl len
offenbar eine Gemengelage aus hoher
Arbeitslast, fehlender fachl icher
Kompetenz (z. B. nur einem zustän-
digen Mitarbeiter für Baumschutz)
und einer häufigen Geringschätzung
für Baumschutz und das SächsUIG
ursächl ich ist.
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Abb. 2: Übersichtskarte der Rückmeldungen - grün: Rückmeldung bis zum 31.12.2014; gelb:

Rückmeldung bis zum 18.03.2014; rot: Rückmeldung nach dem 18.03.2014



Frage 1:

Wie viele Genehmigungsverfahren zur
Fällungen durch Gesetz oder kom-
munale Baum- bzw. Gehölzschutz-
satzung geschützter Bäume wurden
seit 2008 in Ihrem Stadt-/Gemeinde-
gebiet pro Jahr durchgeführt? Wie
viele Auflagen zu Ersatzpflanzungen
bzw. Ausgleichsmaßnahmen wurden
erteilt? Welche Baumarten, Alters-
gruppen und Wohnlagen sind beson-
ders betroffen? Welche und wie viele
Verstöße gegen Natur- und Arten-
schutzgesetze oder kommunale
Baum- bzw. Gehölzschutzsatzung
wurden erfasst?

59 Kommunen (82%) haben den der
Umfrage beil iegenden Fragebogen aus-
gefül l t.

Generel l ist festzustel len, dass bis zur
Einführung des „Baum-ab-Gesetzes“
die Zahl der jährl ichen Anträge auf
Baumfäl lungen bei den 59 Kommunen
bei insgesamt über 9.000 lag. Im Ein-
führungsjahr ist die Zahl auf 8.501 An-

träge gesunken, seitdem über 2.855
(2011 ), 2.952 (201 2) auf 2.460 (201 3)
gesunken. Wobei die Zahl der Anträge
nichts über die beantragte Zahl der
Baumfäl lungen aussagt. In einem An-
trag können durchaus mehrere Fäl lun-
gen beantragt sein (vgl . Abb. 4).

Auch die Zahl der geleisteten Ersatz-
pflanzungen ist stark zurückgegangen
von über 6.000/Jahr auf max. 3.291 im
Jahr 201 3 (vgl . Abb. 4).

Dass die Zahl der Ersatzpflanzungen
zurückgegangen ist, ist in diesem Zu-
sammenhang wenig überra-schend, da
diese nur im Zusammenhang mit ge-
nehmigten Baumfäl lungen angeordnet
werden. Gibt es also weniger Anträge
und Genehmigungen sinkt automatisch
die Zahl der Ersatzpflanzungen, wobei
es zusätzl ich in vielen Kommunen das
Problem gibt, die Leistung von Ersatz-
pflanzungen zu kontrol l ieren.

Die Qual ität der Ersatzpflanzungen ist
zweifelhaft. So werden z. T. Sträucher
als Ersatzpflanzungen für „gestandene“
Bäume angeführt, Nadelhölzer für
Laubbäume, etc.

Unübersichtl ich gestaltet sich die Aus-
wertung der weiteren Nachfragen aus
Frage 1 , die in einer beil iegenden Ta-
bel le erfasst werden sol l ten. So antwor-
ten einzelne Gemeinden sehr detail l iert
andere dagegen nur ganz al lgemein.
Die Fäl lung vieler Baumarten scheint
nicht expl izit erfasst zu sein, die der
durch das „Baum-ab-Gesetz“ ohne Ge-
nehmigungsverfahren zu fäl lenden Ar-

Umfrage - Ei n ze l a u swertung

Abb. 3: Rückmeldungen pro Monat,

hellgrün/Monat, dunkelgrün/gesamt.
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ten häufig ohnehin nicht, Verstöße ge-
gen Natur- und Artenschutzgesetz sind
oftmals nicht bekannt oder dokumen-
tiert, gleiches gilt für Verstöße gegen
kommunale Baum- bzw. Gehölzschutz-
satzungen.7

Frage 2:

Liegen Ihnen sonstige Erfassungen
und Informationen über die Aus-wir-
kungen des Gesetzes zur Vereinfa-
chung des Landesumweltrechts vor,
z.B.: Wie viele nicht mehr geschützte
Gehölze wurden im Stadt-/Gemein-
degebiet seit Inkrafttreten des Geset-
zes schätzungsweise genehmigungs-
frei gefällt? Welche/wie viele seltene
und/oder geschützte Gehölze wurden
aus Unkenntnis der Gesetzeslage zer-
stört?

Hier gehen die Antworten weit aus-
einander. So werden häufig keine An-

gaben zu der Frage gemacht, bzw. nach
Aussage der Kommune gibt es keine
Angaben dazu.

Einige Kommunen konstatieren aber,
dass sie den Eindruck haben, dass die
genehmigungsfreien Baumarten tat-
sächl ich verstärkt gefäl l t werden, dass
die Zahl der Baumfäl lungen generel l
zunähme oder sogar „eine unzweifel-
haft drastische Zunahme von Fäl lungen
von nunmehr ungeschützten Gehöl-
zen“8 festzustel len wäre.

Frage 3:

Wie viele durch Gesetz oder kommu-
nale Baum- bzw. Gehölzschutzsatzung
geschützte Gehölze konnten seit Ok-
tober 2010 ohne Erteilung einer Ge-
nehmigung gefällt werden, weil die
dreiwöchige Bearbeitungsfrist des
Antrags durch die zuständige Behörde
nicht eingehalten wur-de (sog. Ge-

7Hierzu siehe
Anlage 3:

Auswertung der
eingegangenen Ta-

bellen.
8Stadtverwaltung

Görlitz im
Antwortschreiben
vom 7. Mai 2014.

Abb. 4: Zahl der Anträge, Genehmigungen und Ersatzpflanzungen/Jahr; N=59 Kommunen.

Auswertung derUmfrage zum "Baum-ab-Gesetz"



Hier zeigt sich erneut ein uneinheitl i-
ches Bild . Mehr als ein Drittel der Kom-
munen sieht sich nicht in der Lage,
diese Frage überhaupt zu beantworten.
Ein weiteres Drittel geht davon aus,
dass es die Einhaltung der Schutzvor-
schriften gewährleisten kann und nur
ein knappes Drittel verneint dies, wenn
auch z. T. recht drastisch: „Die perso-
nel len und materiel l-technischen Res-
sourcen… sind natürl ich nicht
vorhanden. Prävention ist nicht mög-
l ich.“9

Frage 5:

Wie und mit welchen finanziellen
Mitteln hat Ihre Stadt/Gemeinde die
infolge des Gesetzes zur Vereinfa-
chung des Landesumweltrechts ein-
getretenen Baumverluste kompen-
siert?

Die Beantwortung dieser Frage fäl l t den
Kommunen vielfach schwer. Baumver-
luste wären ja in erster Linie durch die
Antragstel ler auf Baumfäl lungen, bzw.

nehmigungsfiktion)?

Zu dieser Fragen konnten oder wol lten
25 Kommunen keine Aussage machen.
37 Kommunen haben ausgesagt, dass
es Ihnen immer mögl ich war, die Ge-
nehmigungsfrist einzuhalten oder dass
es nur wenige Einzelfäl le gab, in denen
dies nicht mögl ich war. Al lerdings wur-
de häufiger von der Mögl ichkeit eines
Zwischenbescheides Gebrauch gemacht,
gelegentl ich ein Aufschub beantragt.
Insgesamt 11 Kommunen geben an,
dass Ihnen die Frist zu kurz erscheint
und diese nur durch mehr Mitarbeiter
bzw. besonderes Engagement der Mit-
arbeiter zu bewältigen sei. Ledigl ich drei
Gemeinden geben an, häufiger die Frist
zu überschreiten. Von den restl ichen
Gemeinden fehlen diesbezügl iche An-
gaben.

Es ergibt sich hier a lso ein uneinheitl i-
ches Bild . Insgesamt scheint sich der
Druck auf die genehmi-genden Behör-
den erhöht zu haben, wenn selbst jene
Kommunen, welch die Frist immer ein-
gehalten haben, den Zeit- und Arbeits-
druck beklagen und gelegentl ich zu
„Finten“ greifen müssen, um die Ge-
nehmigungen fristgerecht erteilen zu
können.

Frage 4:

Hat Ihre Stadt/Gemeinde ausreichend
Ressourcen, um die Einhaltung be-
stehender Schutzvorschriften zu ge-
währleisten?

9AntwortderStadt
Leipzig vom 4. März
2014.

Abb. 5: Verteilung der Antworten, Zahl der Ge-

meinden/Antworten

Auswertung derUmfrage zum "Baum-ab-Gesetz"



durch die jetzt von dieser Pfl icht be-
freiten Baum-fäl ler zu leisten und nicht
durch die Stadt/Gemeinde. Bei den jetzt
genehmigungsfreien Baumfäl lungen
wird in den Kommunen verbreitet da-
von ausgegangen, dass keinerlei Er-
satzpflanzungen geleistet werden, bei
den zu genehmigenden Fäl lungen wer-
den die genehmigten Anträge in der
Regel mit der Auflage von Ersatzpflan-
zungen versehen, diese Auflage aber
nur unzureichend geprüft (siehe Frage
4).

Darüber hinaus stehen in vielen Städ-
ten/Gemeinden Mittel bereit, Grün zu
pflanzen und zu pflegen. Nicht selten
werden diese Mittel aber als zu gering
angesehen, um die nicht-genehmi-
gungspfl ichtigen Baumfäl lungen zu
kompensieren, häufig sogar als zu ge-
ring für die Erhaltung des Stadt/Ge-
meindegrüns.

Vereinzelt werden staatl iche oder frei-
staatl iche Fördergelder in Anspruch ge-
nommen. Generel l sehen die meisten
Gemeinden die vorhandenen Mittel a ls
zu gering an, um ihrerseits den Baum-
verlust auf Privatgrund zu kompensie-
ren.

Frage 6:

Wie macht sich der mit dem o.g. Ge-
setz beabsichtigte „Verwaltungs- und
Bürokratieabbau mit mehr Bürgernä-
he“ in Ihrer Verwaltung bemerkbar?

Nach Meinung einer Mehrzahl der

Kommunen (25) hat ein bedeutender
Verwaltungsabbau stattgefunden, da
erhebl ich viel weniger Anträge auf
Baumfäl lungen eingehen und keine
Kostenbescheide erstel l t werden müs-
sen. Die Genehmigungsfriktion führt
aber offenbar vielfach zu einem gestie-
genen Aufwand und erhöhtem Zeit-
druck in der Bearbeitung. Nur wenige
Gemeinden (6) können keine Unter-
schiede zu früher feststel len. Al lerdings
habe sich vielfach die Art der Arbeit
verändert: Wurden früher in erster Linie
Fäl lanträge bearbeitet, müssen heute
Bürger mehr beraten und über die
Feinheiten der Gesetzeslage aufgeklärt
werden (vgl . Abb. 6). So haben eine
Reihe von Städten und Gemeinden das
Gesetz als Beispiel für mehr „Bürgerfer-
ne“ beur-teil t, nur sechs sehen deutl ich
mehr Bürgernähe (vgl . Abb. 7).

Auffäl l ig ist für beide Teile der Frage,
dass eine große Anzahl von Städten
und Gemeinden, diese nicht beantwor-
ten kann oder wil l bzw. nur einen Tei-
laspekt der Frage beantwortet. So
wurde die Beurteilung zur Bürgernähe
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Abb. 6: Prozentuale Verteilung Verwaltungs- und

Bürokratieabbau



von nur insgesamt 1 8 also nicht einmal
einem Drittel der Kommunen abgege-
ben.

Frage 7:

Wie gehen, nach Ihrer Einschätzung,
die Bürger Ihrer Stadt/Gemeinde mit
der neu gewonnenen Freiheit zum
Gehölzschnitt um? Gibt es z.B. eine
erhöhte Bereitschaft zum freiwilligen
Nachpflanzen?

In der Beantwortung dieser Frage kris-
ta l l isieren sich zwei Kernpunkte heraus:

Viele Kommunen gehen davon aus, dass
mehr Bäume gefäl l t werden, weil bei
vielen Bäumen jetzt kein Genehmi-
gungsbedarf mehr besteht und mit dem
Abbau dieses gesetzl ichen Hindernisses
einfach „zur Axt gegriffen“ wird.

Eine erhöhte Bereitschaft zur freiwil l i-
gen Nachpflanzung besteht nach An-
sicht der Kommunen über-haupt nicht.
Ganz im Gegenteil ist diese Bereitschaft

ohne den gesetzl ichen Zwang gesunken
– dies um so mehr, weil vielerorts auch
bei genehmigungspfl ichtigen Fäl len das
Personal zur Nachkontrol le fehlt.
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Abb. 7: Verteilung der Antworten, Zahl der Ge-

meinden/Antworten



A - L

Annaberg-Buchholz
Aue
Auerbach
Bad Düben
Bannewitz
Bautzen
Bischofswerda
Böhlen
Borna
Brand Erbisdorf
Brandis
Burgstädt
Chemnitz
Colditz
Coswig
Crimmitschau
Crottendorf
Del itzsch
Döbeln
Dresden
Eilenburg
Flöha
Frankenberg
Freiberg
Freita l
Frohburg
Glauchau
Görl itz
Grimma
Großenhain
Hohenstein-Ernstta l
Hoyerswerda
Kamenz
Kl ipphausen
Leipzig
Leubsdorf
Lugau

M - Z

Markkleeberg
Markranstädt
Meerane
Meißen
Mittweida
Neukirch (Lausitz)
Neumark (Vogtl .)
Neustadt (Sachs)
Oelsnitz
Oschatz
Pirna
Plauen
Radeberg
Radebeul
Radeburg
Reichenbach (Vogtl .)
Riesa
Schkeuditz
Schmiedeberg
Schneeberg
Schwarzenberg
Sebnitz
Seifhennersdorf
Stol lberg
Taucha
Torgau
Wachau
Weißwasser
Werdau
Wildenfels
Wilsdruff
Wurzen
Zittau
Zschopau
Zwickau
Zwönitz
Zwickau
Zwönitz
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